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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau ein Interview mit RA Rudolf 

Stürzer zum heute verkündeten Urteil des BGH, wonach Wohnungseigentümer beim 

Austausch von Bodenbelägen für die Einhaltung der Bestimmungen über den 

Trittschallschutz sorgen müssen.  

 


